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ERLASS – Durchführung der wiederkehrenden Begutachtung für historische Fahrzeuge 

ab 1. 1. 2018 

 

1. Mit 1. Jänner 2018 treten neue Bestimmungen zur wiederkehrenden Begutachtung histori-

scher Fahrzeuge in Kraft (BGBl. I Nr. 102/2017 vom 26. 7. 2017). Folgende Änderungen in 

§ 57a KFG 1967 sind dabei zu berücksichtigen: 

 Historische Fahrzeuge (§ 2 Abs. 1 Z 43) sind, soweit das durch das prüfende Organ be-

urteilt werden kann, zu begutachten, ob sie den Vorschriften dieses Bundesgesetzes und 

der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen entsprechen. Dazu ist 

das Fahrzeug-Genehmigungsdokument sowie allfällige zusätzlich erforderliche Nachwei-

se – allenfalls in Kopie – vorzulegen. 

 Bei historischen Fahrzeugen ist zusätzlich die Einhaltung der zeitlichen Beschränkungen 

gemäß § 34 Abs. 4 anhand der vorgelegten fahrtenbuchartigen Aufzeichnungen zu kon-

trollieren. 

Die Umsetzung dieser Bestimmungen sowie der Bestimmung in § 57c Abs. 4d KFG, wonach 

eine Nichteinhaltung der zeitlichen Fahrbeschränkung für ein historisches Fahrzeug durch die 

Begutachtungsplakettendatenbank der Behörde zu melden ist, wäre durch Verordnung zu 

regeln. Bis die entsprechende Verordnung in Kraft tritt und die Anpassung der 

Begutachtungsplakettendatenbank und der Begutachtungsprogramme durchgeführt ist, soll die 

Umsetzung durch den gegenständlichen Erlass geregelt werden. 

2. Es ist daher wie folgt vorzugehen: 

 Vor Beginn der Begutachtung sind dem prüfenden Organ die fahrtenbuchartigen Auf-

zeichnungen vorzulegen. Nur wenn diese vorgelegt werden und die Einhaltung der zeit-

lichen Fahrbeschränkungen durch das prüfende Organ festgestellt wird (d. h. die Zahl 

der Tage, an denen das Fahrzeug pro Jahr verwendet wurde, ist bei Kraftwagen nicht 

größer als 120 und bei Krafträdern nicht größer als 60), ist die Begutachtung vorzuneh-

men. In diesem Fall ist auf dem Gutachten im Bemerkungsfeld zu vermerken: „Zeitliche 

Fahrbeschränkungen eingehalten“ 

 Die Übereinstimmung eines Fahrzeuges mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht 

von nicht mehr als 3 500 kg mit dem Genehmigungsdokument ist, soweit das durch das 
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prüfende Organ beurteilt werden kann, zu überprüfen. Wird eine Abweichung vom ge-

nehmigten Zustand festgestellt, ist bei der Prüfposition 0.1 Kennzeichen(tafeln) – 

entspricht nicht den Fahrzeugdokumenten oder –aufzeichnungen ein schwerer Mangel 

und im zugehörigen Bemerkungsfeld „Fahrzeug entspricht nicht dem genehmigten Zu-

stand“ zu vermerken. Im allgemeinen Bemerkungsfeld sind die Abweichungen im Einzel-

nen festzuhalten. In diesem Fall ist ein negatives Gutachten auszustellen und keine Be-

gutachtungsplakette am Fahrzeug anzubringen oder dem Zulassungsbesitzer auszufol-

gen. 

 Die Überprüfung der Vorschriftsmäßigkeit von Fahrzeugen mit einem höchsten zulässi-

gen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg ändert sich nicht gegenüber der bisherigen 

Vorgangsweise. 

3. Kann die Einhaltung der zeitlichen Fahrbeschränkung nicht durch fahrtenbuchartige Auf-

zeichnungen nachgewiesen werden, besteht für den Zulassungsbesitzer die Möglichkeit, die 

Eintragung „Historisches Fahrzeug“ vom örtlich zuständigen Landeshauptmann streichen zu 

lassen. 

Entspricht das Fahrzeug nicht dem genehmigten Zustand, sind die vorgenommenen Änderun-

gen rückzubauen oder gem. § 33 KFG 1967 dem örtlich zuständigen Landeshauptmann anzu-

zeigen. Entsprechen die Änderungen nicht den Vorgaben an historische Fahrzeuge, führt das 

zur Streichung der Eintragung „Historisches Fahrzeug“. 
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